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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 22. September 1885  

4345. G otthardbahn; Verwendung des Baufondsrestes

Post- und Eisenbahndepartement. Antrag vom 14. September 1885

In einer Note vom 14. Mai 18841 hat die deutsche Gesantschaft die Frage der Ver
wendung der ersparten Baugelder der Gotthardbahn bei dem Bundesrate anhängig 
gemacht.

Die Beantwortung dieser Note erfolgte am 26. Mai 1884.2 Die deutsche Replik 
wurde unter dem Titel «Promemoria» am 27. Juni gl. J .3 dem Bundesrate vorgelegt 
und mit Note vom 3. November4 schloss sich die italienische Regierung derselben an.

Am 20. März 18855 beschloss der Bundesrat, den beiden Regierungen ein Memo
rial6 auf die eben genannten Schriftstüke überreichen zu lassen.

Auf dieses Memorial, d.d. 20. März 1885, liegt nun wiederum eine Eingabe7 der 
deutschen Regierung vor, während von italienischer Seite eine Rükäusserung bis zur 
Stunde nicht erfolgt ist.

Diese Eingabe der deutschen Regierung trägt den Titel: «Promemoria betreffend 
die Verwendung des Baufondsrestes der Gotthardbahn»; dieselbe wurde am 
1. August d. J. auf Veranlassung des Herrn Bundespräsidenten dem Chef des Eisen
bahndepartements direkt übergeben, mit der Bitte, nach genommener Kenntnis
nahme Tag und Stunde zur Entgegennahme von mündlichen Ergänzungen anzube
raumen.8 Diese Besprechung fand am 8. August statt und es gibt hierüber das bei den 
Akten liegende Protokoll9 Auskunft.

Wie aus dem lezten Promemoria deutlich zu ersehen ist, befürchtet die deutsche 
Regierung, dass die Verwaltung der Gotthardbahn mit Zustimmung des Bundesrates 
aus den vorhandenen, ursprünglich für den Bau der Pinolinie bestimmten Baugel
dern, die Linien Luzern—Immensee und Zug—Arth erstelle und dass dann, wenn die 
Erstellung des zweiten Geleises notwendig wird, die Mittel dazu fehlen. Sie befürch
tet ferner, dass in diesem Momente der Bundesrat nicht im Stande sein werde, die 
Bahn zur Erfüllung ihrer Pflicht zu verhalten und so die Erstellung des zweiten Gelei
ses den Subventionsstaten auffallen könnte.

1. E 53/192.
2. Nicht ermittelt.
3. E 53/192.
4. Ibid.
5. Vgl. E 1004 1/140, Nr. 1294.
6. Nr. 285, Annex.
7. E 53/192.
8. Vgl. dazu das Begleitschreiben von Welti vom 8. 8 .1885  (E 53/192).
9. Nicht ermittelt.
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Dieser Auffassung liegen nach Ansicht des Departements offenbar eine Reihe von 
Missverständnissen zu gründe, welche im Vortrage näher bezeichnet werden.

Für die Antwort auf das lezte Promemoria ergeben sich nach der Ansicht des 
Departements folgende Hauptpunkte:

1. Die Gotthardbahn ist verpflichtet, auf der Streke Erstfeld—Biasca das 
2. Geleise zu erstellen, sobald die 3 Subventionsstaten die Erstellung verlangen. Die 
Schweiz nimmt bei dieser Entscheidung kein Vorrecht gegenüber den ändern Staten 
in Anspruch.

2. Sobald der Entscheid über die Erstellung des 2. Geleises getroffen ist, wird der 
Bundesrat gegenüber der Gotthardbahn diejenigen Massregeln treffen, welche die 
Ausführung dieses Beschlusses sicher stellen.

3. Die Frage über den Zeitpunkt des Baues des 2. Geleises bleibt einer besondern 
Erörterung, zu der die Schweiz jederzeit bereit ist, Vorbehalten.

Das Departement hält dafür, dass aber die weitern Verhandlungen besser münd
lich geführt werden, da die Verständigung durch den Notenwechsel bisanhin keines
wegs gefördert worden sei.

Nach Antrag des Departements werden daher die Gesantschaften in Berlin und 
Rom nach dem Schreibensentwurfe des Departements beauftragt, sich bei der dorti
gen Regierung zu erkundigen, ob sie an einer bezüglichen Konferenz Teil zu nehmen 
geneigt seien, und deren Vorschläge mit Bezug auf Ort und Zeit der Zusamenkunft 
entgegenzunehmen.10

10. Mit Schreiben vom 2 5 .1 .1 8 8 6  teilte die Gesandtschaft in Berlin mit, die deutsche Regierung 
sei mit diesem Vorgehen einv erstanden {E  5 3 /1 9 2 ), Vgl. auch das BR-Prot. vom 2 9 . 1 . 1 8 8 6 (E 
1004 1 /1 4 4 , Nr. 481).
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Der schweizerische Gesandte in Paris, Ch. Lardy, an den Bundesrat

B Paris, 6 novembre 1885

Nous avons l’honneur de Vous informer que, faisant usage de l’autorisation que 
Vous avez bien voulu nous en donner et qui nous a été communiquée par le Départe
ment Fédéral des Finances dans son télégramme1 d’aujourd’hui, nous avons signé cet 
après midi la nouvelle convention monétaire2 conclue entre la France, la Grèce, l’Ita
lie et la Suisse. Nous Vous faisons parvenir sous ce pli les instruments3 de cette 
convention ainsi que les annexes qui s’y rapportent; Vous nous obligeriez en voulant 
bien nous accuser réception de cet envoi.4

1. E 2200 Paris 1 /1 0 8 .
2. AS 1 8 8 4 -1 8 8 5 , 8, S. 4 2 5 -4 6 5 .
3. Nicht abgedruckt.
4. Vgl. dazu  d/eBotschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Ratifika
tion der Münzkonvention vom 6 .1 1 .1 8 8 5  (BB1 1885, 4, S. 453—490).
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